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Landratsamt 
 

 
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm (Bekanntmachung zu den inzidenzab-
hängigen Regelungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – BayIfSMV)  
 
Bekanntmachung vom 25.05.2021 
 
Gemäß § 3 Nr. 2 und 3 der 12. BayIfSMV i.V.m. §§12, 13 Abs. 2 S. 2, 18 Abs. 1 Nr. 3, 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 23 Abs. 2 Nr. 3 der 12. 
BayIfSMV gibt das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm hiermit öffentlich bekannt, dass sich die 7-Tage-Inzidenz am Montag, den 24. Mai 2021 
im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm laut Feststellung des Robert-Koch-Instituts auf 39,8 beläuft und damit den Wert von 50 am fünften Tag in 
Folge unterschreitet. 
Die maßgebliche, nach §28 a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, lag am Sonntag bei 42,9, am 
Samstag bei 46,0, am Freitag bei 45,2 und am Donnerstag bei 43,7.  
Mithin wurde der Wert der 7-Tage-Inzidenz von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. 
 
Es greifen daher ab Mittwoch, den 26. Mai 2021 folgende Rechtsfolgen: 
 

1) Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handelsangebote ist unter folgenden Maßgaben zulässig: 
 

• Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwi-
schen den Kunden eingehalten werden kann 

• Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwe-
senden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 qm für die ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kun-
de je 20 qm für den 800 qm übersteigenden Teil der Verkaufsfläche 

• In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf 
den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-
Maskenpflicht; soweit in Kassen- und Thekenbereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete 
Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal  

• Der Betreiber hat für den Kundenverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen 
 

Das Erfordernis der vorherigen Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum entfällt! Ebenso entfällt das Erfordernis der 
Kontaktdatenerfassung! 

 
2) Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe (körperferne Dienstleistungen) ist 

unter den in Ziffer 1 geschilderten Bedingungen zulässig. 
 

3) Körpernahe Dienstleistungen dürfen weiterhin unter den für Friseure und Fußpfleger geltenden Bedingungen wieder angeboten 
werden (Terminreservierung, Mindestabstand, Hygienekonzept, FFP2-Maskenpflicht, maximale Kundenanzahl je qm). Die Inan-
spruchnahme der körpernahen Dienstleistung setzt kein negatives Testergebnis voraus.  
 

4) Die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken ist weiterhin auch zwischen 22 und 5 Uhr gestattet. 
Die Öffnung der Außengastronomie ist nach Maßgabe der Allgemeinverfügung vom 18.05.2021 zulässig.  

 
5) In den Klassen der Grundschulstufe findet Präsenzunterricht (ohne Einhaltung des Mindestabstands) statt. 

Im Übrigen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten 
werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht und an den Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie an der Mittagsbetreuung setzt vo-
raus, dass sich die Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich einem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 unterziehen. 
Hierfür haben die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis 
eines PCR- oder POC-Antigentests zu verfügen und dieses auf Anforderung vorzuweisen oder müssen in der Schule unter Aufsicht 
einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der 
Schule vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden 
sein. 
Für die Lehrkräfte und das Schulverwaltungspersonal gelten hinsichtlich ihrer Tätigkeit in den Schulräumen die geschilderten Grunds-
ätze mit der Maßgabe entsprechend, dass ein Selbsttest auch außerhalb der Schule und ohne Aufsicht vorgenommen werden kann, 
wenn die Person versichert, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist. 
 
Hinweis: Aufgrund der Pfingstferien ist in Bayern zum Zeitpunkt der Amtsblattveröffentlichung schulfreie Zeit. Nach Ende der Schulfe-
rien werden in Bayern andere Regelungen erwartet.  
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6)  Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für 

Kinder ist zulässig. Eine Betreuung in festen Gruppen ist nicht mehr zwingend erforderlich (eingeschränkter Regelbetrieb entfällt). 
Schülerinnen und Schüler dürfen an Betreuungsangeboten nur teilnehmen, wenn sie entsprechend den für den Präsenzunterricht gel-
tenden Vorgaben in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sind. 
 
 

7) Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und ver-
gleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten dürfen öffnen, solange die erforderlichen Schutz- und Hygiene-
maßnahmen umgesetzt werden (Abstand; FFP2-Maskenpflicht, Schutz- und Hygienekonzept). 
Eine vorherige Terminbuchung sowie die Kontaktdatenerhebung ist nicht mehr erforderlich.  
 

8) Sämtliche vorangegangenen öffentlichen Bekanntmachungen zu den inzidenzabhängigen Regelungen der 12. BayIfSMV für den Inzi-
denzbereich über 50 treten mit Inkrafttreten dieser Bekanntmachung außer Kraft. 
 

Hinweis: Für die Sportausübung gelten die Maßgaben der Allgemeinverfügung vom 20.05.2021. 
 
Weitere Öffnungsschritte gem. § 27 Abs. 2 der 12. BayIfSMV, die neben einer 7-Tages-Inzidenz, die 50 nicht überschreitet, auch ein 
stabiles oder rückläufiges Entwicklungsgeschehen erfordern, werden im Einvernehmen mit dem StMGP erlassen, sobald die Voraus-
setzungen für ein stabiles oder rückläufiges Entwicklungsgeschehen erfüllt sind. 
 
Diese Bekanntmachung tritt am 26. Mai 2021 in Kraft. Ihr Außerkrafttreten wird gesondert öffentlich bekanntgemacht. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 25.05. 2021 
 
Katharina Baschab 
Regierungsrätin  
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Amtliche Bekanntmachung der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Paartalgruppe 
 

Verbandssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Paartalgruppe 

 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der Paartalgruppe“. 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Hohenwart. 
 
(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(4) Aufsichtsbehörde über den Zweckverband ist das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm; die technische Aufsicht obliegt dem Wasserwirtschafts-
amt Ingolstadt. 

§ 2 Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Hohenwart, Waidhofen, Aresing und Gerolsbach. 
 
(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Rechnungsjahres aus dem Zweckverband austreten, wenn die Verbandsversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt 
werden, es bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das Recht aus wichtigem Grund zu 
kündigen (Art. 44 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG) bleibt unberührt. 
 

§ 3 Räumlicher Wirkungskreis 
 
Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst  
a) das Gebiet des Marktes Hohenwart außer dem Gemeindeteil Schwaig 
b) das gesamte Gebiet der Gemeinde Waidhofen 
c) das Gebiet der Gemeinde Aresing mit folgenden Gemeindeteilen: 
    - Hengthal 
    - Tränkhäuser 
    - Niederdorf 
    - Oberlauterbach 
d) das Gebiet der Gemeinde Gerolsbach mit folgenden Gemeindeteilen:  
    - Bockhof 
    - Gröben 
    - Gütersberg 
    - Oberwengen 
    - Spielberg 
    - Strobenried 
    - Thalern 
    - Unterwengen 
 
Der räumliche Wirkungskreis ergibt sich aus dem in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes aufliegenden Lageplan im Maßstab 1 : 5 000. 
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§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder 

 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage einschließlich der Ortsnetze zu errichten, zu betreiben, zu 
unterhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er versorgt insbesondere die Endver-
braucher mit Trink- und Brauchwasser, das den einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen muss. 
 
(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 
des Steuerrechts. 
 
(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die notwendigen Befug-
nisse gehen auf den Zweckverband über.  
 
(4) Der Zweckverband hat das Recht, anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet zu 
erlassen. 
 
(5) Der Zweckverband übernimmt die Aufgabe der Bereitstellung des leitungs-gebundenen Löschwassers im Rahmen der technischen Regeln 
des DVGW, soweit dadurch die Hauptaufgabe der Trinkwasserversorgung nicht gefährdet oder eingeschränkt wird. In Erfüllung dieser Aufgabe 
errichtet und unterhält der Zweckverband leitungsgebundene Feuerlöscheinrichtungen.  
Ist das Trinkwasserrohrnetz zur Deckung des Löschwasserbedarfes nicht ausreichend, haben die Verbandsmitglieder dem Zweckverband die 
Kosten für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Erweiterung oder Verbesserung der Wasserversorgungsanlagen) zu erstatten. Für zusätzliche Maß-
nahmen zur Sicherung der Löschwasserversorgung, die in keiner Verbindung mit dem Trinkwasserrohrnetz stehen (z. B. Erstellung von Lösch-
wasserteichen) sind ausschließlich die Verbandsmitglieder zuständig. Sofern auf Wunsch eines Verbandsmitgliedes mehr Hydranten eingebaut 
werden, als nach den gültigen DIN-Vorschriften erforderlich wären, hat das jeweilige Verbandsmitglied dem  
Zweckverband die Mehrkosten zu erstatten.  
 
(6) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen des Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. 
Sie halten die für den Feuerschutz eingebauten Anlageteile auf ihre Kosten gebrauchsfähig 
 
 
II. Verfassung und Verwaltung 
 

§ 5 Verbandsorgane 
 
Die Organe des Zweckverbandes sind  
 
1.) die Verbandsversammlung 
2.) der Verbandsvorsitzende  
 
 
A. Die Verbandsversammlung 
 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihren 1. Bürgermeister und die von ihren Gemeinderäten bestellten 
weiteren Verbandsräten vertreten. An die Stelle eines verhinderten 1. Bürgermeisters tritt sein Stellvertreter. Mit Zustimmung des 1. Bürger-
meisters und seines Stellvertreters kann eine Gemeinde an deren Stelle auch andere Personen als ihre Vertreter bestellen. Die Verbandsräte 
werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.  
 
(3) Jedes Verbandsmitglied hat mindestens einen Vertreter in der Verbandsversammlung. Im Übrigen bemisst sich die Zahl der Verbandsräte 
nach der Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes in der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. Jedes Verbandsmitglied mit mehr als 400 Einwohnern 
hat das Recht, je angefangene weitere 400 Einwohner einen zusätzlichen Verbandsrat in die Verbandsversammlung zu entsenden. Maßgebend 
sind die vom Bayer. Statistischem Landesamt und Datenverarbeitung ermittelten Einwohnerzahlen am 31.12. des Jahres, das dem Jahr, in dem 
die Wahlen zu den Gemeinderäten der Verbandsmitglieder stattfinden, vorausgeht.  
 
(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter, der ihn im Falle seiner Verhinderung vertritt; Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Verbandsräte können 
nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmitgliedern, dem Verbandsvorsitzenden - ist ein solcher 
nicht gewählt der Aufsichtsbehörde - schriftlich zu benennen. Dienstkräfte des Zweckverbandes können nicht als Vertreter eines Verbandsmit-
gliedes der Verbandsversammlung angehören. 
 
(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommu-
nalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und deren Stellvertreter werden durch Beschluss der 
Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertreterorgane, wenn Mitglieder derselben bestellt 
werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach Abs. 2 kann vor Ablauf der Amtsdauer durch Beschluss der Vertretungsorgane aus 
wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitgliedes ange-
hört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum 
Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.  
 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden oder im Falle der Verhinderung durch dessen Stellvertreter schriftlich 
einberufen.  
 
(2) Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der 
Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen.  
 
(3) Die Verbandsversammlung ist alljährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der 
Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt.  
 
(4) Die Aufsichtsbehörden sind von der Sitzung vorher zu unterrichten; Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor. Er führt in ihr den Vorsitz und handhabt die 
Ordnung.  
 
(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörden, der Geschäftsleiter und der Kassenverwalter haben das Recht an den Sitzungen beratend teilzuneh-
men. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. Die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung sind grundsätzlich öffentlich; Art. 52 Gemeindeordnung gilt entsprechend. 
 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbands-
räte anwesend und stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 
werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 
 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte 
beruht, innerhalb vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig. Auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine 
Stimme. Solange ein Verbandsmitglied keinen weiteren Vertreter bestellt hat, übt der 1. Bürgermeister, im Falle seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter, das Stimmrecht aller Vertreter aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthalten; 
enthält sich ein Verbandsrat entgegen dieser Verpflichtung der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden.  
 
(4) Folgende Beschlüsse der Verbandsversammlung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Ver-
bandsversammlung:  
a) Änderung der Verbandsaufgabe, der Austritt von Verbandsmitgliedern und deren Ausschluss nach Art. 44 KommZG 
b) Auflösung des Zweckverbandes nach Art. 46 KommZG. 
 
Die Beschlussfassung über folgende Beratungsgegenstände bedarf der einfachen Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Ver-
bandsversammlung: 
a) Sonstige Satzungsänderungen 
b) Ausschluss von Mitgliedern nach Art. 45 Abs. 2 KommZG. 
 
(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; Die Vorschriften über die persönliche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird 
geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang 
nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, 
welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl 
erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.  
 
(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Verbandsräte, der be-
handelten Gegenstände unter Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbandsvorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Der Verhandlungsleiter bestimmt zur Protokollaufnahme einen Schriftführer der nicht Mitglied 
der Verbandsversammlung sein soll. Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlan-
gen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern und der Aufsichtsbe-
hörde zu übermitteln.  
 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der Verbandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht nach dem KommZG, der Ver-
bandssatzung, oder besonderen Beschlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvorsitzende oder der Geschäftsleiter selbständig ent-
scheidet. Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für  
 
1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen;  
 
2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen;  
 
3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzungen sowie die Beschlussfassung über die Aufnahme von  
    zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung; 
 
4. die Beschlussfassung über den Finanzplan; 
 
5. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und die Entlastung;  
 
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, und die Festsetzung von Entschädigungen; 
 
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung von Ausschüssen; 
 
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung;  
 
9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebsordnung; 
 
10. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandsaufgaben, die Auflösung des Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern. 
 
11. die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung der Angestellten des Zweckverbandes; 
 
12. die Einleitung von Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur zwangsweisen Durchsetzung ihrer finanziellen Verpflichtungen gegenüber  
      dem Zweckverband. 
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(2) Die Verbandsversammlung ist ferner zuständig für die Beschlussfassung über  
 
1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken; 
 
2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr als 20.000,-- EUR mit sich  
    bringen; 
 
3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in mehreren Rechnungsjahren durchzuführenden Maßnahmen. 
 
Die Verbandsversammlung kann diese Zuständigkeiten nach Abs. 2 allgemein oder für den Einzelfall auf den Verbandsvorsitzenden übertra-
gen. Sie kann die Übertragung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig.  
 
(2) Unbeschadet des Absatz 1 wird in der Entschädigungssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Paartalgruppe Entschädi-
gung, Auslagenersatz und Reisekostenerstattung geregelt.  
 
 
B Der Verbandsvorsitzende 
 

§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende 
soll der gesetzliche Vertreter einer Mitgliedsgemeinde sein. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes 
eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes gewählt. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. Sie üben ihr Amt nach Ablauf 
der Zeit, für die sie gewählt sind bis zum Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.  
 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen.  
 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. Er hat die ihm nach dem KommZG ausdrücklich zugewiese-
nen Aufgaben und erledigt im Übrigen in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 
ersten Bürgermeister zukommen. Insbesondere ist er berechtigt, anstelle der Verbandsversammlung dringende Anordnungen zu treffen und 
unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er der Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.  
 
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Vorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten 
zur selbständigen Erledigung übertragen werden.  
 
(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern und laufende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften 
des Zweckverbandes oder mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes dessen Dienstkräften übertragen. 
 
(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; die Erklärungen sind durch den Verbandsvorsit-
zenden oder seinen Stellvertreter unter Angabe der Amtsbezeichnung handschriftlich zu unterzeichnen. 
 
(6) Der Vorsitzende ist berechtigt, Rechtsgeschäfte aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von bis zu 20.000,-- EUR mit 
sich bringen, abzuschließen.  
 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
 
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet des § 11 erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätig-
keit nach § 13 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung, ebenso sein Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. Die 
Höhe dieser Entschädigung wird in der Entschädigungssatzung festgesetzt.  
 

§ 15 Geschäftsstelle und Dienstkräfte des Zweckverbandes 
 
(1) Der Zweckverband muss eine Geschäftsstelle unterhalten, wenn das für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäftsstelle erforderlich ist. 
Die Geschäftsstelle unterstützt den Verbandsvorsitzenden nach seinen Weisungen bei den laufenden Verwaltungsgeschäften. 
 
(2) Die Verbandsversammlung bestellt bei Bedarf einen Geschäftsleiter. Wird keiner bestellt, wird die Geschäftsstelle vom Verbandsvorsitzen-
den geführt. Die Verbandsversammlung kann dem Geschäftsleiter durch Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 36 Abs. 
2 KommZG übertragen. Durch gesonderten Beschluss kann sie ihm ferner unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbstän-
digen Erledigung übertragen. 
 
 
III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 

§ 16 Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften für Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht aus 
dem KommZG etwas anderes ergibt.  
 

§ 17 Haushaltssatzung 
 
(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
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(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern spätestens vier Wochen vor der Beschlussfassung in der Verbandsver-
sammlung zu übermitteln.  
 
(3) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Rechnungsjahres zu beschließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbe-
hörde vorzulegen. 
 
(4) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach Erteilung der Genehmigung, sonst vier Wo-
chen nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 23 Abs. 1 amtlich bekanntgemacht. 
 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs 
 
(1) Der Zweckverband erhebt von den Wasserabnehmern Gebühren und Beiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts.  
 
(2) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der 
Wasserversorgungsanlage wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umlegungsschlüssel ist die Zahl der Einwohner, die 
der letzten Berechnung der Verbandsräte zugrunde liegt.  
 
(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt 
(Betriebskostenumlage). Umlegungsschlüssel ist die Zahl der Einwohner, die der letzten Berechnung der Verbandsräte zugrunde liegt. 
 
 

§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 
 
(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt. Sie können 
nur während des Rechnungsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben: 
a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes für die Errichtung, Erweiterung und  
    Erneuerung der Wasserversorgungsanlage (Umlagesoll); 
b) die Zahl der Einwohner der Altgemeinden (Bemessungsgrundlage); 
c) der Investitionskostenumlagebetrag, der auf einen Einwohner trifft (Umlagesatz); 
d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 
 
(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 
a) Die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufenden Finanzbedarfes (Umlagesoll); 
b) die Zahl der Einwohner der Mitgliedsgemeinden (Bemessungsgrundlage); 
c) der Betriebskostenumlagebetrag, der je Einwohner trifft (Umlagesatz); 
d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 
 
(4) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid). Aus dem Bescheid 
muss hervorgehen, wie der Umlagebetrag berechnet wird. 
 
(5) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihres Jahresbetrages am 10. jedes dritten Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrich-
tet, so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen bis zu 1 v. H. für den Monat gefordert werden.  
 
(6) Sind die Umlagen beim Beginn des Rechnungsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige 
vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Rechnungsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage 
für das laufende Rechnungsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 

 
§ 20 Kassenverwaltung 

 
Die Kassengeschäfte werden gemäß Zweckvereinbarung ab dem 01.07.2010 durch den Markt Hohenwart erledigt.  
 

§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 
 
(1) Über die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres ist innerhalb von sechs Monaten nach seinem Abschluss Rechnung zu legen. Der 
Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung vor. 
 
(2) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung ist von der Verbandsversammlung oder von einem Prüfungsausschuss binnen zwölf Monaten nach 
Abschluss des Rechnungsjahres durchzuführen. Über die örtliche Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. Der Prüfungsausschuss ist aus der 
Mitte der Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus mindestens drei Verbandsräten.  
 
(3) Nach der örtlichen Prüfung wird die Jahresrechnung von der Verbandsversammlung festgestellt. 
 
(4) Ist die Jahresrechnung festgestellt, so veranlasst der Verbandsvorsitzende die überörtliche Rechnungsprüfung. Überörtliches Prüfungsorgan 
ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, München.  
 
 
IV: Schlussbestimmungen 
 

§ 22 Satzungsänderungen 
 
(1) Die Änderung der Verbandsaufgaben, der Austritt von Verbandsmitgliedern und deren Ausschluss, der nur aus wichtigem Grund zulässig ist, 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln, sonstige Änderungen der Verbandssatzung der einfachen Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmen-
zahl in der Verbandsversammlung. Die Zustimmung der einzelnen Verbandsmitglieder ist zu einer Satzungsänderung nicht erforderlich. 
 
(2) Die Änderung der Verbandsaufgaben, der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außerordentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sonstige Änderungen der Verbandssatzung sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
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§ 23 Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm bekannt gemacht. Die 
Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzung vorgesehenen Form auf die Bekanntmachung hinweisen. Die Satzun-
gen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes oder falls eine solche nicht besteht, beim Verbandsvorsitzenden 
eingesehen werden. 
 
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind durch Anschlag an den Gemeindetafeln der Verbandsmitglieder vorzu-
nehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm anordnen. 
 

§ 24 Besondere Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde 
 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch einberufen, wenn der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter verhindert 
sind und die Tagung der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 
 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich gleichgeordnet gegenüberstehen und die Strei-
tigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 
Kann die Aufsichtsbehörde keine Schlichtung erreichen, kann der Verwaltungsrechtsweg beschritten werden. 
 
(3) Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erforderlich für: 
a) die Änderung der Verbandsaufgaben, den Beitritt, den Austritt, den Ausschluss und die außerordentliche Kündigung von Verbandsmitglie- 
    dern (vgl. § 22 Abs. 2); 
b) den Ausschluss und Austritt von Verbandsmitgliedern nach § 45 Abs. 2 KommZG; 
c) die Auflösung des Zweckverbandes (Art. 46 Abs. 2 KommZG). 
 

§ 25 Auflösung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl. In der Verbandsversamm-
lung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie die Verbandssitzung bekanntzumachen. 
 
(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet belegenen Gegenstände des Anlagever-
mögens des Zweckverbandes zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Im Übrigen ist das Vermögen zu veräußern und der Erlös nach Be-
friedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände nach dem Verhältnis der Einwohner zu 
verteilen. 
 
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Be-
trag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden 
würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet belegenen Gegenstände des Anlagevermögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsan-
spruch zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Der Abfindungsanspruch wird drei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Falle der 
Auflösung des Zweckverbandes fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfindungsanspruches eine abweichende 
Regelung vereinbaren. 

§ 26 Schlussbestimmungen 
 
Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Satzung des Zweckverbandes vom 12. Dezember 1995, zuletzt geändert am 14.03.2019, außer Kraft. 
 
Hohenwart, den 12.05.2021 
 
Jürgen Haindl, Verbandsvorsitzender 
 
 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Paartalgruppe wurde mit Schreiben vom 19.05.2021, Az.: 60/8630 
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 19.05.2021 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 25.05.2021  


